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NACHTRAG

Die Studie entstand vor der Megafusion Bankverem-UBS. In
den letzten Jahren wurden Frauen im Rahmen von Restruktu-

rierungsmassnahmen systematisch verdrängt. 1990 waren 8% al-

1er leitenden Angestellten Frauen. Seit 1990 gingen deutlich
mehr weibliche als männliche Arbeitsplätze verloren, „jungdy-
namisch-aufstiegsbewusste" Männer äusserten sich bei einer

Blitzumlrage am Morgen nach der Fusion begeistert: ihre Zu-

kunft sei rosig. Kein Wunder: Selbst im neuen Verwaltungsrat
der UBS sitzt keine Frau mehr, auch hat sich die Lage ver-
schlechtert. An der Spitze der neuen Post stehen sieben Männer
und bloss eine Frau, die deutsche Professorin Margrit Osterloh,
die den Lehrstuhl für Betriebswissenschaft an der Universität
Zürich inne hat. Wo bleiben die Schweizerinnen?

SCHEIDUNG UND SPIONAGE
(K)EIN LUSTSPIEL

Scheidungen werden immer alltäglicher, Gesetzgebung und

psychologische Beratungen sind bestrebt, den Partnern eine

gütliche Einigung schmackhaft zu machen. Leider klappt das

nicht in allen Fällen. Dass sich gar Journalisten in den eheli-
chen Kleinkrieg einspannen lassen, ist jedoch eher ungewöhn-
lieh und für die betroffene Frau alles andere als gemütlich.

Zwischen Köbi C. und seiner Gattin stand es schon seit einiger
Zeit nicht mehr zum besten. Offenbar war Köbi dann doch un-
angenehm überrascht, als sich seine Frau entschloss, die Schei-

dung einzureichen. Obschon keine gemeinsamen Kinder vor-
handen sind, denkt er nicht im Traum an ein friedliches

Auseinandergehen. Beim Gericht versucht er, die Scheidungs-

willige in Misskredit zu bringen, indem er über ihren Lebens-

wandel und ihren Gesundheitszustand ungünstige Mutmassun-
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gen in die Welt setzt, Richter sind sich solche Spiele gewöhnt

und wissen sie zu bewerten...

Deshalb wollte Köbi auf Nummer sicher gehen und liess sich

noch mehr einfallen. Beispielsweise meldete er sich bei einer

an sich seriösen Zeitschrift, die sich gerne auf Seite der Opfer

stellt. Ihr vertraute er sein Geheimnis an: Er habe den dringen-

den Verdacht, dass seine Gattin Ostspionage betrieben habe.

Die naheliegende Frage, weshalb er dies nicht der Polizei

melde, sondern einer "interessierten Oeffentlichkeit" bekannt

geben wolle, stellte der verantwortliche Journalist nicht. Wit-

terte er eine "heisse Story"? Jedenfalls machte er sich ans Ak-

tenstudium - lauter Papiere, wie z.B. das Adressbuch, die Köbi

seiner Gattin entwendet hatte.

In einer zweiten Runde beschränkte sich der Journalist nicht

mehr aufs Papier, sondern erkundigte sich telefonisch bei Be-

kannten der Gattin danach, wie sie deren Spionagekontakte ab-

gewickelt hätten. Auf die Frage, wie er denn auf solch abstruse

Ideen komme, erklärte er abweisend, als Journalist dürfe er

seine Quellen nicht preisgeben, gab dann aber im Verlaufe des

Gespräches zu, dass der verlassene Ehemann die Gerüchte in

Umlauf gesetzt habe.

Schliesslich traf sich der Journalist mit der Angeschuldigten und

ihrem Anwalt. Er schlug gleich zu Beginn einen Ton an, als ob

die Sache langst bewiesen wäre. Einige Tage später allerdings

schrieb er dem Juristen: „Obwohl für mich nicht alle Fragen be-

züglich der Vorwürfe an Frau X geklärt werden konnten, halte

ich den Spionageverdacht für unbegründet... Die eheliche Aus-

einandersetzung zwischen den beiden Partnern geht mich

selbstverständlich nichts an. Und ich lege Wert darauf, von kei-

ner der beiden Seiten in irgend einer Weise darin involviert zu

werden." Kein Wort der Entschuldigung, dass er sich zu einem

Instrument des Psychoterrors machen liess. Er verzichtete eben-

falls darauf, sich bei den Leuten zu melden, bei denen er die

Geschichte vom Spionageverdacht herumgeplaudert hatte und

die Sache richtig zu stellen.
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